
Pflanzenschutz-Hinweise für den Obstbau
April 2024

Zulassungsverlängerungen:
Nach Artikel 43 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 hat das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) folgende Zulassungen verlängert:

Zulassungsnr.
BVL Produkt Wirkstoff Anwendung Obst Verlängert 

bis
024803-00 Spectrum Dimethenamid-P div. Obstkulturen 30.04.2025
00A931-00 LALGUARD 

M52 GR
Metarhizium brunne-
um Stamm Ma 43

Beerenobst 30.04.2025

024138-00 Kiron Fenpyroximat div. Obstkulturen 15.06.2027
00A417-00 Madex TOP Granulosevirus (Isolat

V15)
Kernobst 30.04.2025

00A801-00 CLETHOFIN 
240

Clethodim Erdbeere 31.05.2027
007837-00 LALGUARD 

M52 OD
Metarhizium brunne-
um Stamm Ma 43

Erdbeere 30.04.2025

00B059-00 ARRODIM Clethodim Erdbeere 31.05.2027
024675-00 Karate Zeon 

u. a.
lambda-Cyhalothrin div. Ostkulturen 30.09.2024

007135-00 CARPOVIRUSI-
NE

Granulosevirus Kernobst 30.04.2025

008449-00 Lepinox Plus Bacillus thuringiensis Apfel, Birne und 
Erdbeere

30.04.2025

 007135-00 CARPOVIRUSI-
NE

Granulosevirus Kernobst 30.04.2025

007748-00 CARPOVIRUSI-
NE EVO 2

Granulosevirus Kernobst 30.04.2025

24426-XX XenTari u. a. Bacillus thuringiensis div. Ostkulturen 30.04.2025
08923-00 PENBOTEC 

400SC
Pyrimethanil Apfel, Birne 15.03.2026

008483-00 POMAX Fludioxonil + Pyrime-
thanil

Apfel, Birne 15.03.2026

008470-XX Polyversum 
u. a.

Pythium oligandrum 
M1

Erdbeere 30.04.2025

00A529-00 PIRIM Pyrimethanil Apfel, Birne 15.03.2026

Zulassungsänderung:
Für Delan WG (ZulNr.: 004424-00) mussten die Anwendungsbedingungen in der Zulassung 
geändert werden, da für den Wirkstoff Dithianon der Rückstandshöchstgehalt in Apfel und 
Birne von 3,0 auf 1,5 mg/kg abgesenkt wurde. Dies hat zur Folge, dass Delan WG jetzt nur 
noch mit 6 Anwendungen und mit 0,25 kg je Meter Kronenhöhe (aber max. 0,5 kg/ha), ein-
gesetzt werden darf. Zu Gewässer ist die Anwendungsbestimmung NW607-1 (90 % und 
20 m) einzuhalten. Es gilt die neue Wartezeit von 42 Tagen. Weitere Änderungen der Kenn-
zeichnungsauflagen beachten.

Neuzulassungen:
Mit TRUST wurde ein weiteres Fungizid mit dem Wirkstoff Penconazol zugelassen

Präparat
(Wirkstoff)

Zweck-
bestimmung

Bußgeld-bewehrte An-
wendungs-bestimmun-

gen
Wz Zulassung

bis

Anwendungshinweise
Aufwandmenge je ha bzw.

je ha und
1 m Kronenhöhe bzw. je
10.000 m² Laubwandflä-

che
TRUST
(ZulNr.: 00B192-00,

Seit 03/2024:
Schorf und Echter 

NW470,
Umgang mit dem Konzen-

14 15.10.2027 hier Angabe je Hektar!, 0,45 
l/ha in 250-1500 l Wasser je 



100 g/l Penconazol) Mehltau an Kern-
obst

trat: SE110 (Korbbrille), 
SS110-1 (PS-Handschuhe),
SS610 (Schürze), SS2101 
(PS-Anzug + Stiefel (Alternati-
ve zu PS-Anzug + Schürze: Ärmel-
schürze + geeignete Arbeitskleidung 
+ Stiefel)),
Ausbringen: SS230 (Wenn 
wiederholter Kontakt mit frisch be-
handelten Kulturen während der Ap-
plikation nicht vermieden werden 
kann, sind festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel), Schutzhandschuhe 
(Pflanzenschutz) und ein flüssigkeits-
dichter Schutzanzug zu tragen),
Nachfolgearbeiten: 
SF276-28OS (28 Tag nach 
Anwendung: lange Arbeits-
kleidung + feste Schuhe + 
Handschuhe)

ha!, GHS07-09, B4, IP, ab 
BBCH 69 (Nachblüte) max. 3 
Anw. in der Kultur und je 
Jahr, im Abstand von 10 Ta-
gen

Für das 1-MCP Produkt AppleSmart 3,3 VP wurde die Zulassung um die Anwendung in 
Birne erweitert. 
ROMEO (Cerevisane, abgestorbene Hefen) wurde in Erdbeeren auch im Freiland gegen 
Botrytis zugelassen.
Mit Finalsan Unkrautfrei (024645-00 186,7 g/l Pelargonsäure) wurde erstmal zur Einzel-
pflanzenbehandlung mit optischer Unkrauterkennung mit speziellem Gerät (Kilter AX-1) in 
62,5 l/ha in 250 bis 375 l/ha Wasser zugelassen.

Folgendes Produkt wurden mit veränderten Auflagen und neuer Zulassungsnummer er-
neut zugelassen: SmartFresh (045638-00).
Ebenfalls erfolgte die Neuzulassung einiger Glyphosat-Produkte: (Barclay Gallup Bio-
grade 360 (ZulNr.: 026173-00), Boom Efekt (ZulNr.: 026763-00, 360 g/l Glyphosat), Cre-
dit Xtreme (ZulNr.: 00A370-00, 540 g/l Glyphosat), Durano SL (ZulNr.: 00A164-00, 360 
g/l Glyphosat), HALVETIC (ZulNr.: 00A579-00, 180 g/l Glyphosat), NASA (Glyphosat 
360 g/l SL) (ZulNr.: 00B076-00, 360 g/l Glyphosat).
(Alle ohne Tabellen)

Befristete Zulassungen:
Vom BVL wurden folgende befristete Zulassung nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 ausgesprochen:
Karate Zeon gegen diverse Wanzen an Apfel, Birne, Süß- und Sauerkirschen im Freiland
Quassia MD gegen Sägewespen an Kern- und Steinobst.

Präparat
(Wirkstoff)

Zweck-
bestimmung

Bußgeld-bewehrte Anwen-
dungs-bestimmungen Wz Zulassung bis

Anwendungshinweise
Aufwandmenge je ha bzw.

je ha und
1 m Kronenhöhe

Karate Ze-
on 
(100 g/l 
lambda –
Cyhalothrin)

Art. 53: 
gegen Grüne Futter-
wanze (Lygocoris pabu-
linus),
Rotbeinige Baumwanze
(Pentatoma rufipes),
Grüne Reiswanze 
(Nezara viridula),
Grüne Stinkwanze (Pa-
lomena prasina)
Graue Gartenwanze 
(Rhaphigaster nebulo-
sa)
Marmorierte Baumwan-
ze (Halymorpha halys)
Beerenwanze (Dolyco-
ris baccarum)
an Apfel und Birne und 
Süß- und Sauerkir-
schen im Freiland

NT1095-2: 5m (+20m mit 95%), 
NW468, NW607-2: (95% und 
50m), (NW unkodiert): Anwen-
dung ausschließlich auf Flä-
chen, die eine geschlossene 
und dauerhafte Begrünung der 
Fahrgassen und Vorgewende (>
80 % der Fläche der gesamten 
Obstanlage) aufweisen. (NW 
unkodiert):
Zwischen behandelten Flächen 
mit einer Hangneigung von 
über 2 % und Oberflächenge-
wässern – ausgenommen nur 
gelegentlich wasserführender, 
aber einschließlich periodisch 
wasserführender – muss ein 
mit einer geschlossenen Pflan-
zendecke bewachsener Rand-
streifen vorhanden sein. Des-

14 Nach Art. 53 der
Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009,

gegen Grüne Fut-
terwanze und die

Rotbeinige
Baumwanze vom
25. März 2024 bis

zum 22. Juli
2024,

gegen Grüne
Stinkwanze, Grü-
ne Reiswanze,
Graue Garten-

wanze,
Marmorierte

Baumwanze und
Beerenwanze

vom
1. Mai 2024 bis

28. August 2024,
 für 120 Tage

0,0375 l (max. 2 m = 0,075 l/
ha) in max. 500 l /ha Wasser 
und mKh, GHS08, GHS09, 
B4, IP, max. 1 Anwendungen,
Vorblüte bis Haselnussstadi-
um BBCH 59 - 72 (Grüne Fut-
terwanze, Rotbeinige Baum-
wanze) oder im Sommer 
BBCH 74 – 85 (Grüne Reis-
wanze, Grüne Stinkwanze, 
Graue Gartenwanze, Marmo-
rierte Baumwanze, Beeren-
wanze), NB6623 besonders 
beachten (= Mischungen Ka-
rate mit Azolen sind bienen-
gefährlich), NN400, NN410 
(Bekämpfung zur Blüte ver-
meiden oder Behandlung in 
Abendstunden!), SF245-02, 
u. a. 



sen Schutzfunktion darf durch 
den Einsatz von Arbeitsgeräten 
nicht beeinträchtigt werden. Er 
muss eine Mindestbreite von 20
m haben,
Umgang mit dem Konzentrat: 
SS110-1 (PS-Handschuhe), 
SS530 (Gesichtsschutz), SS610 
(Schürze), SS2101 (PS-Anzug + 
Stiefel), Alternative zu PS-Anzug 
+ Stiefel + Schürze: Ärmelschür-
ze + Arbeitskleidung + Stiefel, 
Ausbringen: 
SS2202 (PS-Anzug und Stiefel),
Nachfolgearbeiten:
Siehe Kennzeichnungsauflagen

Quassia 
MD (aus 
Quassia 
amara mit 
dem Wirk-
stoff Quas-
sin)

Art. 53: Sägewespe an 
Kern- und Steinobst, 
nur im ökologischen 
Anbau, Einsatz nach 
Ökoverordnung nicht 
eindeutig möglich!!
Einsatz wurde in den 
letzten Jahren aufgrund
einer LÖK (Länderar-
beitsgemeinschaft Öko-
logischer Landbau)-
Empfehlung in folgen-
den Bundesländern to-
leriert: Brandenburg, 
B.-Württemberg, Meck-
lenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, NRW, 
Sachsen.
Sachsen-Anhalt im Ein-
zelfall.

NT102-1: (20m mit 75%),
Umgang mit dem Konzentrat: 
ST1102 (Partikelfiltrierende Halb-
maske FFP2 oder Halbmaske mit
Partikelfilter P2 (Kennfarbe: 
weiß))
Ausbringen: SS1201-1 (PS-
Handschuhe), VA263 (Keine An-
wendung des Pflanzenschutzmit-
tels mit handgeführten Geräten),
Nachfolgearbeiten: Siehe Kenn-
zeichnungsauflagen

F

Nach Art. 53 der 
VO (EG) Nr. 
1107/2009, vom 
19. März 2024 bis
zum 16. Juli 2024
für 120 Tage

1,5 kg/ha in 1000 l Wasser 
(hier Angaben pro Hektar!! 
nicht mKh), (Aufwandmenge 
entspricht einer Quassin-Kon-
zentration von 12 g/ha bei ei-
nem angenommenen Quas-
singehalt von 8 g/kg Quassiae
MD aus Quassia amara. Die 
maximale Quassinmenge von 
12 g/ha darf nicht überschrit-
ten werden. Bei einer höheren
Quassinkonzentration im Pro-
dukt ist die Aufwandmenge 
entsprechend zu reduzieren), 
kein GHS, B4, max. 1 Anwen-
dung, vor Larvenschlupf und 
nach Warndienstaufruf, BBCH
64 bis BBCH 69 (Vollblüte bis 
Ende Blüte), SF245-02 (Nach-
folgearbeiten mit Arbeitsklei-
dung erst nach antrocknen)

Achten Sie auf den Bienenschutz
Keine Anwendung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel vom Öffnen der ersten Blüten bis
zum Ende der Blühzeit. Dies gilt nicht nur für die Obstbestände, sondern auch für andere 
Pflanzen in den Anlagen, die blühen oder sichtbar von Bienen und   Hummeln   beflogen wer  -  
den (z. B. Pflanzen mit Honigtaubildung durch Läuse oder blühende Unkräuter in den Fahr-
gassen). Werden zwei Insektizide zusammen ausgebracht, so gilt eine solche Mischung im-
mer als bienengefährlich. Einige Zusatzstoffe dürfen neuerdings nicht mehr mit Insekti-
ziden und in blühenden Kulturen angewendet werden!
Baumstreifen unkrautfrei halten und Fahrgassen mulchen und frei von blühenden Löwen-
zahn und Weißklee halten. Bienenschutz geht Alle an!! Wenn möglich sollten auch andere 
Behandlungen außerhalb des Bienenfluges durchgeführt werden, um die Bestäubungstätig-
keit nicht zu stören.
Der Pflanzenschutzdienst berät Sie gerne zu Fragen des Bienenschutzes. 

Aufwandmengen an Zielflächen anpassen, Pflanzenschutzspritzen richtig ausrichten
Für die Berechnung der Pflanzenschutzmittelmengen pro ha ist nur die tatsächliche Laub-
wandhöhe (= vom untersten bis obersten Blatt der Anlage) entscheidend. Düsen entspre-
chend ausrichten und ggf. abschalten. Baumhöhen auf jeden Fall messen und obere Düsen
richtig ausrichten (In viele Anlagen müssen mehr als 2 Meter Laubwand behandelt werden!),
Mittelmengen dem Zuwachs anpassen, nicht unter- oder überdosieren.  Abdriftmindernde
Flachstrahldüsen verschrägt zueinander ausrichten, dass diese nicht ineinander sprit-
zen. Luftleistung und Luftaustritt so einstellen, dass nur die Zielflächen erreicht werden. Ver-
ringerung der Luftleistung führt zu Kraftstoffeinsparungen und verringert die Lärmbe-
lästigung. Spritze frühzeitig am Reihenende abstellen und zum Schluss die Enden der Anla-
gen, einseitig vom Vorgewende aus, behandeln. Abdrift vermeiden. In Erdbeeren ebenfalls
Mittelmenge nach tatsächlich behandelter Fläche berechnen (Streifenkultur!!)
Werden Spritzen nicht richtig leer gespritzt und kleine Brühereste in Kulturen ausbracht, in
denen betreffende Pflanzenschutzmittel keine Zulassung haben, so kommt es zur Verschlep-
pung von Wirkstoffen und unerlaubten Rückständen.



Apfelmehltau
Primärinfektionen müssen ausgeschnitten sein, sonst ist keine sinnvolle chemische Bekämp-
fung möglich.
In mehltaugefährdeten Anlagen kann innerhalb der Schorfbekämpfung bis zur Blüte ein 
Mehltaufungizid wie z. B.: Topas, 0,125 l, NW468 (max. 3 Anwendungen!) oder Belanty
(Mefentrifluconazole) in die Strategie eingebaut werden (Anwendungsverbote Systhane 20
EW, Vegas und EMBRELIA beachten!). Die Wirksamkeit der Azole ist bei Temperaturen 
von 10-15°C optimal, Wirksamkeit beginnt aber auch davor. Die Mehltauwirkung von Schwe-
fel-Präparate ist zu Blütezeit, wegen der niedrigen Aufwandmengen und meist mäßigen 
Temperaturen, zu schwach. Ein Einsatz richtet sich eher gegen Gallmilbenbefall. Nur hohe 
Aufwandmengen zeigen gegen Mehltau Wirksamkeiten, hierbei sind die bekannten Un-
verträglichkeiten und die Berostungsförderung zu beachten. Mit Entwicklung der ersten 
Blätter können auch die Mehltaufungizide Luna Care (Fosetyl + Fluopyram), Luna Experi-
ence (Tebuconazole + Fluopyram), Sercadis (Fluxapyroxad) und Nimrod EC (Bupirimat) ein-
gesetzt werden. Luna Experience ist auch gegen Lagerfäulen ausgewiesen und erfasst zum 
Zeitpunkt der Blüte, die dann auftretenden Fruchtfäuleerreger. Luna Care, Sercadis und Be-
lanty haben gegen Fruchtfäulen eine Zusatzwirkung.

Kelchfäule
Pilzliche Erreger, die Kelchfäule verursachen (Botrytis cinerea, Nectria galligena, u. a.), müs-
sen schon während der Blüte bekämpft werden. In den anfälligen Sorten (Pinova, Boskoop, 
Cox, James Grieve) sollte während der Blüte Merpan u. a. oder Luna Experience eingesetzt 
werden. Luna Care, Sercadis, Scala, Chorus u. a. haben eine gute Nebenwirkung auf Botry-
tis.

Apfelsägewespen
Bekämpfung nur in Befallslagen nötig. Bei Blühbeginn Weißtafeln (3 Stück/ha) aufhängen. 
Schadschwelle: 6-8 Wespen (Temmenfalle), bzw. 30-40 Wespen (Rebellfalle). Behandlun-
gen mit Mospilan SG gegen Läuse haben eine gute Nebenwirkung auf die Sägewespe. An-
wendungsverbot Calypso beachten!

Mehlige Apfelblattlaus: Befallskontrollen durchführen
Ab Mausohrstadium auf Stammmutterläuse kontrollieren. Schon bei 1-2 % befallener Trieb-
spitzen muss behandelt werden. Von „Rote Knospe“ bis „Ballonstadium“ sollten bevorzugt 
auf die Stammmütter bekämpft werden. Nach dem Wegfall von Calypso stehen zur Bekämp-
fung nur noch Mospilan SG, NeemAzal-T/S (max. 4 Anwendungen bis BBCH 69 (Ende Blü-
te, alle Blütenblätter abgefallen), Tiere stellen Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung ein oh-
ne gleich zu sterben, Unverträglichkeit bei Birne beachten!!) oder Teppeki (B2, Einsatz 
nach dem täglichen Bienenflug bis spätestens 23.00 Uhr) zur Verfügung.
Soll der Einsatzzeitpunkt ggf. auf eine mögliche optimale Rüsselkäferbekämpfung ausgerich-
tet werden, so ist das Produkt Mospilan SG (B4) zu wählen. Mospilan SG darf nicht in 
Kombination mit Netzmitteln ausgebracht werden, Mischungen mit Azolen machen 
das Produkt bienengefährlich! Das Produkt darf in Kernobst nur einmal in der Saison ein-
gesetzt werden.

Dr. Adrian Engel, LWK Nordrhein-Westfalen, 
Pflanzenschutzdienst

Grundsätzliches: 
Die aktuellen Anwendungsbestimmungen und Auflagen sind den jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Pflan-
zenschutzmittel zu entnehmen. Alle Angaben ohne Gewähr! Maßgebend sind die Hinweise in den Gebrauchs-
anleitungen.
*Präparate haben zzt. keine Zulassung in dieser Indikation. Abverkaufsfrist im Handel: maximal 6 Monate. Aufbrauch-
frist im Betrieb: maximal zusätzlich 12 Monate.

Beim Kern- und Steinobst bezieht sich die Aufwandmenge je Hektar und 1 m Kronenhöhe oder bei neueren
Zulassungen auf 10.000 m² Laubwandfläche. 



Bei Erdbeeren und dem übrigen Beerenobst erfolgen die Mittelangaben pro 1 Hektar. Beachte: Werden bei
Erdbeeren nur Streifen behandelt, so ist der Mittelaufwand entsprechend anzupassen. 
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